
  
 

 
 
Beschlüsse des Einwohnerrates 
 
Gestützt auf § 26 Abs. 2 Gemeindegesetz und § 26 Abs. 1 Gemeindeordnung werden folgende, an-
lässlich der Sitzung des Einwohnerrates der Stadt Aarau vom 24. März 2014 gefassten Beschlüsse 
veröffentlicht: 
 
1. Dem obligatorischen Referendum unterstehender Beschluss (Referendumsabstimmung am 

28. September 2014): 
 

1.1. Für die Realisierung des Bauprojektes "Pont Neuf" wird der städtische Anteil inkl. Zuschlag 
des kantonalen Kreditrisikos von Fr. 9'867'000.00 (inkl. MwSt, zuzüglich allfälliger teue-
rungsbedingter Mehrkosten) gutgeheissen. 

 
 
2. Dem fakultativen Referendum unterstehende Beschlüsse (Ablauf der Referendumsfrist am 

28. April 2014): 
 

2.1. Für einen gemeinsam mit der Kreisschule Buchs-Rohr durchzuführenden Architekturwett-
bewerb für FuSTA und Kindergarten Aarau Rohr wird ein Kredit von Fr. 110'000.-- inkl. 
MwSt., vorbehältlich der Beschlussfassung der Kreisschule Buchs-Rohr über einen Brutto-
betrag von Fr. 220'000.- inkl. MwSt., bewilligt. 

 
2.2. Für den Fall, dass die Kreisschule Buchs-Rohr keinen Beschluss für einen gemeinsamen Ar-

chitekturwettbewerb für FuSTA und Kindergarten Aarau Rohr über einen Bruttobetrag von 
Fr. 220'000.- inkl. MwSt. fällen sollte, wird ein Kredit für einen Architekturwettbewerb für 
FuSTA Aarau Rohr im Betrag von Fr. 193'000.-- inkl. MwSt. bewilligt.  

 
2.3. Die Kreditabrechnung "Erneuerung Gönhardschulhaus, Realisierung" wird genehmigt. 
 
2.4. Die Kreditabrechnung "Sanierung Aaredüker" wird genehmigt. 
 
2.5. Die Kreditabrechnung "Projektierung Stadtmuseum Schlössli" wird genehmigt. 

 
2.6. Die Kreditabrechnung "Sanierung Nebengebäude Berufsschule Aarau" wird genehmigt. 
 
2.7. Die Kreditabrechnung "Erweiterung Berufsschule Aarau" wird genehmigt. 
 
2.8. Die Kreditabrechnung "Projektierung WOSA" wird genehmigt. 

 
 
3. Abschliessend gefasster Beschluss: 

 
3.1. Die Motion von Gabriela Suter und Mitunterzeichner/-innen "Aufstockung Primarschule 

Telli: Kreditbegehren für die Installation einer Photovoltaikanlage" wird dringlich erklärt 
und an den Stadtrat überwiesen. 



 2 
 

   

 
 
Wer gegen einen dem fakultativen Referendum unterstehenden Beschluss das Referendum ergreifen 
will, kann bei der Stadtkanzlei unentgeltlich eine Unterschriftenliste beziehen. Vor Beginn der Unter-
schriftensammlung ist die Unterschriftenliste bei der Stadtkanzlei zu hinterlegen. Für den Fristenlauf 
gilt die Publikation im Amtsblatt vom 28. März 2014. 
 
 


